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Wichtige Termine 2010 im Überblick

Steuern Sie mit uns  in eine erfolgreiche Zukunft!

Ab 1. Jänner

Kindergeld NEU: Kindergeld ist nun in 5 ver-

schiedenen Varianten beziehbar, unter ande-
rem auch in einer einkommensabhängigen 

Variante (KI 10/09)

Lohnnebenkosten bei freien Dienstnehmern: 

die Löhne an freie Dienstnehmer unterliegen 

nunmehr der Kommunalsteuer (3%) sowie 
dem Dienstgeberbeitrag zum FLAF (4,5%). 

Sofern der Unternehmer auch Mitglied der 

Wirtschaftskammer ist, fällt auch Dienstgeber-

zuschlag (ca. 0,4%) an

Erhöhung PV-Beitrag: Der Beitragssatz in der 
Pensionsversicherung in der gewerblichen 

Sozialversicherung wird von 16% auf 16,25% 

angehoben

Verpflichtung zur Führung von Einzelaufzeich-

nungen für Bareinnahmen und –ausgaben bei 

Überschreitung der Umsatzgrenze in 2008 und 
2009

Leistungsort in der Umsatzsteuer: der 

Leistungsort bei sonstigen Leistungen wird 

neu geregelt. Im B2B-Bereich gilt grundsätz-

lich das Empfängerortprinzip, im B2C-Bereich 
ist der Ort des Unternehmens der Leistungsort. 

Es existieren weiterhin viele Spezialregelun-

gen (KI 01/10)

Bis 15. Jänner

Entrichtung der Dienstgeberabgabe 2009 für 
geringfügig Beschäftigte

Bis 31. Jänner

Übermittlung Jahreslohnzettel 2009 L 16

Meldung der Honorare 2009 E 18

Bis 15. Februar

Nachverrechnung und Abfuhr der Lohnsteuer 

im Rahmen des 13. Lohnabrechnungslaufs 
zwecks steuerlicher Zurechnung zum Jahr 

2009

Bis 28. Februar

ELDA-Meldung Jahreslohnzettel und Honorare 

2009 (L16 und E18); bei unterjährigem Aus-

scheiden aus DV aber schon früher

Meldung der Aufzeichnung betreffend 

Schwerarbeitszeiten

Bis 31. März

Einreichung der KommSt- und DGA- (Wiener 

U-Bahnsteuer-) Erklärung 2009

Bis 30. April

Einreichung der Steuererklärungen 2009 in 

Papierform

Bis 30. Juni

Einreichung der Steuererklärungen 2009 Fi-
nanzOnline

Fallfrist für Antrag auf Rückholung ausländi-

scher MwSt 2009 aus Nicht-EU-Ländern

Bis 30. September

Erklärung Arbeitnehmerpflichtveranlagung 

2009 L 1 in Papierform oder FinanzOnline

Antrag auf Herabsetzung der EVZ 2010

Fallfrist für den Erstattungsantrag zusammen-

hängend mit Vorsteuern aus EU-Ländern (KI 

01/10)

Ab 1. Oktober

Beginn der Anspruchsverzinsung für Nachzah-
lung ESt/KöSt 2009

Bis 31. Oktober

Antrag auf Ausstellung eines Freibetragsbe-

scheides

Bis 31. Dezember

Wertpapierdeckungsverpflichtung für Pensi-

onsrückstellungen

Die Frist für die Arbeitnehmerveranlagung 

2005 bzw. für den Antrag auf die Rückzahlung 

von zu Unrecht einbehaltener Lohnsteuer 

läuft ab

Schriftliche Meldung an die Gebietskranken-
kasse für jährliche Zahlung der Mitarbeitervor-

sorgekasse-Beiträge für geringfügig Beschäf-

tigte mit Wirkung ab 2011
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Umsatzsteuer Update 2010
Zu grundlegenden �nderungen kommt es in 

der Umsatzsteuer ab 1.1.2010. Im Folgenden 

ein �berblick �ber die wesentlichen Ver�nde-
rungen im neuen Jahr:

Änderungen beim Leistungsort von Dienstleis-

tungen

Sonstige Leistungen, die ein Unternehmer an 

einen anderen Unternehmer erbringt (B2B), 
werden ab 1.1.2010 grunds�tzlich an dem Ort 

ausgef�hrt, von dem aus der Leistungsemp-

f�nger sein Unternehmen betreibt 

(Empfängerortprinzip). Bislang galt dies nur 

f�r Katalogleistungen. Die Unternehmerei-

genschaft wird weiterhin mittels UID nachge-

wiesen. Ein �sterreichischer Unternehmer, 

welcher eine Dienstleistung an einen Unter-
nehmer in der EU erbringt, stellt demnach 

keine österreichische Umsatzsteuer mehr in 

Rechnung, da es zum �bergang der Steuer-

schuld (Reverse-Charge) kommt. Empf�ngt im 
umgekehrten Fall ein �sterreichischer Unter-

nehmer eine vergleichbare sonstige Leistung 

von einem Unternehmer in einem anderen EU-

Staat, so ist diese ab 2010 regelm��ig in �ster-

reich steuerpflichtig. Folgende Tabelle zeigt 
Ausnahmen vom Empfängerortprinzip im B2B-

Bereich.

Leistung Leistungsort

Grundst�cksleistung Grundst�cksort

Kunst, Sport, Kultur, Wissenschaft, Unterricht,  

Unterhaltung,  Messen Ausstellungen    sowie    

Leistungen der Veranstalter

T�tigkeitsort

Personenbef�rderung Ort   der   zur�ckgelegten Strecke

Restaurants- und    Verp�egungsdienstleistung  

(au�er  bei  innergemeinschaftlicher  Personen-

bef�rderung)

T�tigkeitsort

Vermietung  von  Bef�rderungsmitteln  bis  30  

Tage  bzw.  von  Wasserfahrzeugen bis 90 Tage
Ort der �Zur-Verf�gung-Stellung�

Restaurants- und    Verp�egungsdienstleistung    

(bei    innergemeinschaftlicher Personenbef�r-

derung)

Abgangsort

F�r Dienstleistungen an Nichtunternehmer 

(B2C) bleibt es bei der bisherigen Grundregel 

des Unternehmerortes. Die sonstige Leistung 
ist an dem Ort steuerpflichtig, von dem der 

Unternehmer aus sein Unternehmen betreibt. 

Ausnahmen bestehen auch hier weiterhin f�r 

Vermittlungs-, Grundst�cks- und Bef�rde-
rungsleistungen sowie f�r vom Drittland er-

brachte Telekommunikationsleistungen.

Änderungen bei der Zusammenfassenden 

Meldung

Ab 2010 sind in die Zusammenfassende Mel-

dung (ZM) nicht nur innergemeinschaftliche 
Lieferungen aufzunehmen, sondern auch 

Dienstleistungen an EU-Unternehmer, die 

dem Reverse-Charge Verfahren unterliegen. 

Die elektronische Übermittlung der ZM ist ab 

1.1.2010 schon bis Ende des auf die Lieferung 

bzw. sonstige Leistung folgenden Kalender-

monats abzugeben. Die ZM betreffend J�nner 
2010 ist also bis sp�testens 28.2.2010 einzurei-

chen. Bei viertelj�hrlicher Umsatzsteuervoran-

meldung (UVA) � f�rs erste Quartal 2010 -

muss die ZM bis Ende April 2010 �bermittelt 
werden. Da die Daten f�r die ZM aus der lau-

fenden Buchhaltung kommen, ist es notwen-

dig, die Buchhaltung früher als bisher fertig zu 

stellen. Au�erdem wird die Umsatzgrenze, bis 

zu der die UVA und die ZM viertelj�hrlich 
abgegeben werden k�nnen, von 22.000 � auf 

30.000 € angehoben und damit der Kleinun-

ternehmerregelung angeglichen.

Das neue Vorsteuererstattungsverfahren

F�r alle in der EU ans�ssigen Unternehmer 
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kommt es für Anträge, die nach dem 

31.12.2009 gestellt werden zu einem wesent-

lich vereinfachten Vorsteuerrückerstattungs-
verfahren. Die Anträge sind künftig für sämtli-

che EU-Mitgliedstaaten beim zuständigen 

Finanzamt in Österreich mittels FinanzOnline 

einzureichen. Die österreichische Finanzver-
waltung prüft den Antrag auf Vollständigkeit 

und Zulässigkeit und leitet diesen an den zu-

ständigen Mitgliedstaat weiter. Eine Vorlage 

einer Unternehmerbescheinigung (U 70-

Formular) sowie die Vorlage von Originalbele-
gen sind nicht mehr erforderlich, außer der 

Erstattungsstaat fordert diese gesondert an. 

Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten können ab 

einem Rechnungsbetrag von 1.000 € (bei 

Kraftstoffrechnungen ab 250 €) die Vorlage 
von Rechnungskopien verlangen. Der Antrag 

ist bis spätestens 30. September des Folgejah-

res einzubringen. Die Bearbeitung des Antra-

ges ist vom Erstattungsstaat grundsätzlich in 
vier Monaten durchzuführen. Bei einer Anfor-

derung von zusätzlichen Informationen ver-

längert sich dieser Zeitraum auf bis zu acht 

Monate. Der Mindesterstattungsbetrag be-

trägt 50 € (der maximale Erstattungszeitraum 

ist 1 Jahr) bzw. 400 € bei einem Mindesterstat-
tungszeitraum von 3 Monaten. Die Vorsteuer-

rückerstattung für Unternehmer aus Drittland-

staaten bleibt im Wesentlichen unverändert, 

es wurden lediglich die Mindesterstattungsbe-
träge von dem EU - Vorsteuererstattungsver-

fahren übernommen. Die Anträge auf Vor-

steuerrückerstattung für Unternehmen aus 

Drittlandstaaten sind auch weiterhin bis 30. 

Juni des Folgejahres einzureichen.

EORI-Nummer ist ab 1.1.2010 verpflichtend

Das Vorweisen einer EORI-Nummer ist vor 

allem für in der EU ansässige Unternehmen, 

welche im Import und Export mit Drittländern 

tätig sind, ab Jahresbeginn verpflichtend. Die 

EORI-Nummer soll die EU weite Identifikation 
gegenüber Zollbehörden vereinfachen – der 

Antrag zur Erteilung einer EORI-Nummer er-

folgt elektronisch, wobei das Antragsformular 

zusätzlich in Papierform einzureichen ist. Wei-
tere Infos finden sich in der KI 09/09.

UFS verneint Gebührenpflicht bei rein elektronischen 
Rechtsgeschäften
Das Gebührengesetz schreibt unter anderem 

Gebühren vor, wenn Urkunden über Rechtsge-

schäfte wie z.B. Bestands-, Darlehens- und 
Kreditverträge oder über Vergleiche, Zessio-

nen oder Wechsel errichtet werden. Im Detail 

sind für die Entstehung der Gebührenpflicht 

mehrere Voraussetzungen zu erfüllen – das 
entsprechende Rechtsgeschäft muss im Gebüh-

rengesetz erwähnt werden, das Rechtsge-

schäft muss schriftlich vorliegen (Urkunde), 

das Rechtsgeschäft muss unterzeichnet wor-

den sein und es muss Beweiskraft gegeben 
sein. Wirtschaftliches bzw. juristisches Ziel ist, 

dass ein zivilrechtlich gültig zustande gekom-

menes Rechtsgeschäft durch eine Urkunde 

bewiesen ist. Das Kriterium der Schriftlichkeit 

führt dazu, dass bei der Erzeugung der Schrift 
keine technischen Grenzen bestehen und so-

mit Handschrift und Druckschrift etc. gleicher-

maßen erlaubt sind. Wird der Inhalt des 

Rechtsgeschäfts hingegen auf Magnetband, 
Tonband oder durch Videoaufnahme fest-

gehalten, so ist natürlich Schriftlichkeit nicht 

gegeben. Ersatzbeurkundungstatbestände 

ergeben sich bei Gesellschafterdarlehen durch 

die Aufnahme in die Bücher.

In dem der UFS-Entscheidung (GZ RV/0253-

L/09) vom 9.10.09 zugrundeliegenden Fall 

haben zwei Rechtsanwälte einen Mietvertrag 

per E-Mail abgeschlossen und jeweils mittels 
sicherer digitaler Signatur unterzeichnet – es 

gibt allerdings keinen Ausdruck der E-Mails. 

Der vermietende Vertragspartner hat danach 

eine E-Mail-Eingabe an das zuständige Finanz-
amt gerichtet und eine nicht unterfertigte 

Anmeldung über die Selbstberechnung der 

Gebühren angehängt, welche eine Gebühr im 

Zusammenhang mit der Errichtung des Miet-

vertrags (Bestandvertrags) von 0 EUR auswies. 
Da das Finanzamt den Bescheid angefochten 

hat und verbunden mit dem Vertrag eine Ge-

bühr von 1% der Bemessungsgrundlage sowie 

Gebühren für zwei Abschriften des Vertrags 

festsetzte, kam es zu einer Berufung beim 
UFS.

Der UFS hat in seiner Entscheidung befunden, 

dass ein E-Mail, das mit einer sicheren elektro-

nischen Signatur, welche den Standards des 

Signaturgesetzes entspricht, unterfertigt wur-
de, kein Papier darstellt. Folglich liegt, sofern 

es nicht zu einem Ausdruck der E-Mail kommt, 

keine Urkunde im Sinne des Gebührenrechts 

vor und mangels Urkunde keine Gebühren-
schuld. Da keine Urkunde entsprechend dem 
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Gebührengesetz existiert, läuft auch die Ver-

gebührung der Kopien (Gleichschriften) ins 

Leere. Überdies hat der UFS ausgeführt, dass 
für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit eine 

Konkretisierung des Urkundenbegriffs im 

Gebührengesetz bzgl. jener Urkunden, die zu 

einer Gebührenpflicht führen sollen, dringend 

notwendig sei. Die weitere Entwicklung im 

Zusammenhang mit einer praktikablen Form 
der Gebührenvermeidung bleibt jedenfalls 

abzuwarten.

Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für das
Kalenderjahr 2010
Das BMF hat die Regelbedarfsätze für Unter-

haltsleistungen (in EUR) für das Kalenderjahr 

2010 mit Erlass vom 22.10.2009 wie folgt fest-

gesetzt:

Altersgruppe 2010 2009 2008

0 bis 3 Jahre 177,- 176,- 170,-

3 bis 6 Jahre 226,- 225,- 217,-

6 bis 10 Jahre 291,- 290,- 280,-

10 bis 15 Jahre 334,- 333,- 321,-

15 bis 19 Jahre 392,- 391,- 377,-

19 bis 28 Jahre 492,- 491,- 474,-

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die An-

wendung der Regelbedarfsätze wird auf die 

Ausführungen in den Rz 795 bis 804 der 
Lohnsteuerrichtlinien 2002 verwiesen. Die 

Regelbedarfsätze kommen nur dann zur An-

wendung, wenn eine behördliche Festsetzung 

nicht vorliegt.

Sozialversicherungswerte 2010
Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2010 (in EUR) betragen:

2010 2009

Geringfügigkeitsgrenze täglich 28,13 27,47

Geringfügigkeitsgrenze monatlich 366,33 357,74

Grenzwert für pauschalierte 

Dienstgeberabgabe
549,50 536,61

Höchstbeitragsgrundlage täglich 137,00 134,00

Höchstbeitragsgrundlage monat-

lich (laufender Bezug)
4.110,00 4.020,00

Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) 

für Sonderzahlungen (echte und 

freie Dienstnehmer)

8.220,00 8.040,00

Höchstbeitragsgrundlage monat-

lich für freie Dienstnehmer (ohne 

SZ)

4.795,00 4.690,00
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Am 16.11.2009 hat das BMF Richtlinien zur 

2008 erlassenen Neuregelung der Stiftungsbe-

steuerung veröffentlicht. Die StiftR 2009 sind 
ab der Veranlagung 2009 anzuwenden und 

enthalten auch interessante Aspekte im Zu-

sammenhang mit ausländischen Stiftungen 

mit Österreichbezug. Die Zurechnung des 
Vermögens sowie der Einkünfte der Stiftung 

erfolgt grundsätzlich nach allgemeinem Steu-

errecht. Bei ausländischen Stiftungen ist zu 

prüfen, ob die Vergleichbarkeit mit einer Pri-

vatstiftung gegeben ist („Typenvergleich“). Ist 
dies der Fall, kommt das Trennungsprinzip 

zum Tragen, wodurch das Vermögen der Stif-

tung zuzurechnen ist. Bei ausländischen ver-

mögensverwaltenden Stiftungen besteht oft-

mals seitens der Finanzverwaltung die Vermu-
tung, dass das Vermögen unverändert dem 

Stifter bzw. den Begünstigten und nicht der 

Stiftung selbst zuzurechnen ist. Es ist daher 

eine einzelfallbezogene Überprüfung erfor-
derlich.

Den StiftR 2009 folgend sollen unentgeltliche 

Zuwendungen auch an (intransparente) aus-

ländische privatrechtliche Stiftungen bzw. 

vergleichbare Vermögensmassen unter das 
Stiftungseingangssteuergesetz fallen. Als 

Beispiele werden in den Richtlinien intranspa-

rente Anstalten nach liechtensteinischem 

Recht oder anglo-amerikanische Trusts ge-

nannt. Der Stiftungseingangssteuersatz be-
trägt grundsätzlich 2,5%. Dieser Steuersatz 

kommt jedoch nur dann zur Anwendung, 

wenn die folgenden drei Voraussetzungen 

vorliegen:

1. Die Stiftung muss mit einer Privatstiftung 
nach dem Privatstiftungsgesetz vergleichbar 

sein.

2. Sämtliche Dokumente, welche die innere 

Organisation der Stiftung, die Vermögensver-

waltung oder die Vermögensverwendung 
betreffen, müssen spätestens im Zeitpunkt der 

Fälligkeit der Stiftungseingangssteuer dem 

zuständigen Finanzamt offen gelegt werden. 

Zu den Dokumenten zählen insbesondere die 

Stiftungsurkunde und allfällige Stiftungszu-
satzurkunden. Die Stiftungseingangssteuer ist 

am 15. des zweitfolgenden Monats nach der 

Zuwendung fällig.

3. Mit dem Ansässigkeitsstaat der Stiftung 

muss eine umfassende Amts- und Vollstre-
ckungshilfe bestehen.

Ist eine der genannten Voraussetzungen nicht 

erfüllt, beträgt der Steuersatz 25%.

Ist der Stifter eine natürliche Person, ist die 
Zweitwohnsitz-Verordnung auch im Geltungs-

bereich des Stiftungseingangssteuergesetzes 

anzuwenden. Zuwendungen an ausländische 

Stiftungen, die von Ausländern mit einem 

Zweitwohnsitz in Österreich getätigt werden, 
unterliegen daher nicht der österreichischen 

Stiftungseingangssteuer, wenn die Befreiungs-

kriterien dieser Verordnung erfüllt sind.

Grundstücksübertragungen, die unentgeltlich 

an privatrechtliche Stiftungen erfolgen, sind 
vom Stiftungseingangssteuergesetz umfasst 

und unterliegen nicht der GrESt. Allerdings 

erhöht sich dann der Stiftungseingangssteuer-

satz um 3,5%. Bei gemischten Schenkungen 

(und somit teilweise unentgeltlichen Zuwen-
dungen) von Grundstücken ist die mitübertra-

gene Schuld dem gemeinen Wert des Grund-

stücks gegenüber zu stellen. Liegt der Betrag 

der mitübertragenen Schuld unter 50% des 
gemeinen Werts des Grundstücks, gilt die 

Grundstücksübertragung als unentgeltlich und 

fällt zur Gänze unter das Stiftungseingangs-

steuergesetz.
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